
§ 1 Name und Sitz  

(1) Der Verein führt den Namen “Dorfausschuss Beeck“  

(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz "e.V."  

(3) Der Sitz des Vereins ist Wegberg-Beeck.  

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

§ 2 Zweck des Vereins  

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO).  

Zweck des Vereins ist die Förderung der Jugend- und Altenhilfe (§ 52 Abs. 2 Nr. 4 AO), der 
Heimatpflege und Heimatkunde (§ 52 Abs. 2 Nr. 22 AO), des bürgerschaftlichen Engagements 
zugunsten gemeinnütziger Zwecke (§ 52 Abs. 2 Nr. 25 AO) sowie des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege (§ 52 Abs. 2 Nr. 8 AO).  

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Organisation von Veranstaltungen zur 
Förderung der Dorfgemeinschaft Wegberg-Beeck, Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung 
hilfebedürftiger Personen, Initiierung von Projekten zur Heimatpflege und Umweltbildung sowie 
Zusammenarbeit mit anderen gemeinnützigen Organisationen.  

(3) Zur Erreichung der unter Absatz 1 und 2 genannten Ziele strebt der Verein die Zusammenarbeit 
mit anderen Vereinen, Gruppierungen und Institutionen an.  

§ 3 Selbstlose Tätigkeit  

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  

(3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

§ 4 Mitglieder  

(1) Vereinsmitglieder können natürliche sowie juristische Personen sein.  

(2) Juristische Personen und Vereine üben ihre Mitgliedschaftsrechte durch Delegierte aus. Jeder 
Verein / jede juristische Person stellt für die Mitgliederversammlung je eine/n Delegierten. Jeder 
Delegierte kann nur einen Verein / eine juristische Person vertreten.  

(3) Bei Ausscheiden des/der Delegierten eines Vereins / einer juristischen Person wird unter 
Beachtung des §4 Satz 2 innerhalb von sechs Wochen ein neuer Delegierter durch den Verein / die 
betroffene juristische Person benannt.  

(4) Der Verein hat folgende Mitglieder:  

• ordentliche Mitglieder  

• jugendliche Mitglieder (bis zur Vollendung des 16. Lebensjahrs)  

• Fördermitglieder  



• Ehrenmitglieder  

(5) Nur ordentliche Mitglieder haben ein Stimmrecht; ausschließlich natürliche Personen können in 
Vereinsämter gewählt werden.  

(6) Jugendliche Mitglieder werden mit Vollendung des 16. Lebensjahres zu ordentlichen Mitgliedern.  

(7) Der Aufnahmeantrag ist in Textform zu stellen.  

(8) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.  

(9) Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an 
die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet.  

(10) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen Person. 
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten 
Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss spätestens mit einer Frist von einem 
Monat jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden.  

(11) Bei fehlendem Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung, bei grobem Verstoß 
gegen die Ziele und Interessen des Vereins oder sollte trotz Mahnung ein rückständiger Jahresbetrag 
offen sein, kann das Vereinsmitglied durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen 
werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
werden. Gegen den Beschluss zur Ausschließung kann innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 
Mitteilung des Ausschlusses Beschwerde eingelegt werden, über den die nächste 
Mitgliederversammlung entscheidet.  

(12) Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Ansprüche dem Verein gegenüber. 
Insbesondere stehen dem / der Ausscheidenden keinerlei Ansprüche aus dem Vereinsvermögen zu.  

§ 5 Beiträge  

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge bestimmt die 
Mitgliederversammlung. Die Mitgliedsbeiträge sind zum 01.07. eines jeden Jahres fällig. 

§ 6 Organe des Vereins  

(1) Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  

§ 7 Mitgliederversammlung  

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören 
insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstandes, Entlastung des Vorstandes, Entgegennahme der 
Berichte des Vorstandes, Wahl der Kassenprüfer/innen, Festsetzung von Beiträgen und deren 
Fälligkeit, Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die Auflösung des 
Vereins, Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Beschwerdefällen sowie 
weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben.  

(2) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. Sie kann als Präsenzveranstaltung, 
als virtuelle Veranstaltung oder hybrid durchgeführt werden. 

(3) Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, 
wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder mindestens 25 Prozent der Mitglieder dies schriftlich 
unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt.  



(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen in 
Textform unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung 
des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern 
zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift gerichtet war. Eine 
Einladung per Mail ist ebenfalls zulässig. Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis 
spätestens eine Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu 
Beginn der Versammlung bekanntzumachen. Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die 
Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der 
Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten 
Mitgliederversammlung beschlossen werden.  

(5) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig.  

(6) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet.  

(7) Zu Beginn der Mitgliederversammlung wird ein Protokollführer/in aus dem Vorstand, bzw. dem 
erweiterten Vorstand bestimmt.  

(8) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.  

(9) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

(10) Abstimmungen und Wahlen werden grundsätzlich als offene Wahl durchgeführt, es sei denn, ein 
anwesendes Mitglied beantragt die geheime Wahl. 

(11) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 
Versammlungsleiter/in und dem Protokollführer/in zu unterzeichnen ist.  

§ 8 Vorstand  

(1) Der Vorstand besteht grundsätzlich aus fünf Mitgliedern und dem erweiterten Vorstand. Der 
Vorstand umfasst die Funktionen: 1. Vorsitz, 2. Vorsitz, 1. Geschäftsführung, 2. Geschäftsführung und 
dem/der Kassierer/in  

(2) Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitz, der 1. Geschäftsführung und 
dem/der Kassierer/in. In den geschäftsführenden Vorstand können nur volljährige Mitglieder gewählt 
werden. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zwei Mitglieder des 
geschäftsführenden Vorstandes vertreten den Verein gemeinsam.  

(3) Der erweiterte Vorstand wird in der Geschäftsordnung definiert.  

(4) Arbeitsgemeinschaften können jeweils einen Vertreter als Beisitzer in den Vorstand entsenden. 
Die Beisitzer haben lediglich beratene Tätigkeit. Ihnen steht kein Stimmrecht zu.  

(5) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Wiederwahl ist zulässig. Der 
Vorstand bleibt so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Bei Beendigung der 
Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.  

§ 9 Satzungsänderungen  

(1) Für den Beschluss über Satzungsänderungen ist eine Dreiviertelmehrheit der erschienenen 
Vereinsmitglieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur 
abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur 



Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung der bisherige und der vorgesehene 
neue Satzungstext beigefügt sind.  

(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen 
verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen 
allen Vereinsmitgliedern sofort schriftlich mitgeteilt werden.  

§ 10 Kassenprüfung  

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr zwei Kassenprüfer/innen. Diese 
dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes sein. Wiederwahl ist zulässig. Die Kasse wird jährlich von zwei 
Kassenprüfer/innen geprüft.  

§ 11 Beurkundung und Beschlüsse  

(1) Die in der Mitgliederversammlung und in Vorstandssitzungen gefassten Beschlüsse sind zu 
dokumentieren.  

§ 12 Datenschutz  

(1) Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Daten erhoben 
(Namen, Vornamen, Anschrift, Tel. Nr., Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Bankdaten). Diese Daten 
werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert.  

(2) Darüber hinaus veröffentlicht der Verein die Daten seiner Mitglieder intern wie extern nur nach 
entsprechenden Beschlüssen der Mitgliederversammlung. Er nimmt die Daten von Mitgliedern aus, 
die einer Veröffentlichung widersprochen haben.  

§ 13 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung  

(1) Für den Beschluss der Vereinsauflösung ist eine Dreiviertelmehrheit der erschienenen 
Vereinsmitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der 
Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden.  

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt das 
Vermögen des Vereins an eine oder mehrere steuerbegünstigte Organisationen mit Sitz in Wegberg-
Beeck, die von der Mitgliederversammlung, die die Auflösung des Vereins beschließt, mit einfacher 
Mehrheit bestimmt werden.  

(3) Kommt eine Entscheidung in dieser Mitgliederversammlung nicht zustande, fällt das Vermögen zu 
gleichen Teilen an die in Wegberg-Beeck ansässigen steuerbegünstigten Organisationen.  

 


